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Planungsverband Lappwaldsee        
 

Bebauungsplan 01 
„Lappwaldsee“ 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB), 
Nachbargemeinden und Dritter zum Vorentwurf gem. § 4 (1) BauGB  
 
Planungsrelevante Stellungnahmen 
 
Regionalverband Großraum Braunschweig (22.09.2021) 
 
1 

 
 
Abwägung: 
Nicht notwendig. 
 
2 

 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
3 
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Abwägung: 
Das Bekanntmachungsdatum wird korrigiert, die Aussage über die Änderungen im 
künftigen RROP in der Begrünung wird gestrichen. 
 
 
Landkreis Helmstedt (22.09.2021) 
 
1 
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Abwägung: 
Eine Festlegung von Zonierungen und konkrete Ausweisungen entsprechen auch den 
Zielsetzungen des „Planungsverbandes Lappwaldsee“, da neben touristischen Angeboten 
auch ökologische Flora und Fauna Bereiche die Attraktivität des Standortes allgemein 
positiv beeinflussen. Allerdings möchte der Planungsverband den bergbaurechtlichen 
Verfahren zur Rekultivierung dieser Bereiche nicht vorgreifen, sondern wird diese aktiv 
begleiten und entsprechend den dann insgesamt erarbeiteten Grundlagen in 
entsprechenden B-Plan-Änderungsverfahren gezielt umsetzen. 
 
Diese vorgeschalteten, gesetzlich vorgegebenen Verfahren sind im Einzelnen: 
 

 Planfeststellungsverfahren zur Herstellung eines Gewässers 
sowie  

 ab einem Uferstreifen von 10 m der Abschlussbetriebsplan für die noch unter 
Bergrecht stehenden Flächen 

 
Hier werden unter Beteiligung aller relevanten Träger öffentlicher Belange sowie der 
Bürger die Eingriffe bewertet und Zielsetzungen festgelegt, die durch den langen Zeitraum 
des Kohleabbaus durch die Unternehmen verursacht wurden. 
 
Die in diesen Plänen erarbeiteten Festlegungen, die im Wesentlichen die notwendigen 
Erschließungen zur Pflege der entstehenden Landschaft sowie sinnvolle Nachnutzungen 
der Flächen – wirtschaftlich sowie ökologisch – in Abhängigkeit der Standsicherheit 
festlegen, haben Vorrang vor der Planungshoheit der Kommunen. Diese Ergebnisse sind 
entsprechend zu übernehmen. Der Planungsverband ist daher weder in der Position diese 
Aussagen vorher zu bestimmen noch Vorgaben zu erteilen. 
 
Dass in diesen Plänen eine Aufwertung der Bergbaufolgelandschaft – in allen Bereichen 
erfolgt – landschaftsgestalterisch sowie ökologisch ist durch die breite öffentlichen 
Beteiligung gewährleistet. Insofern sind die Beurteilungen in der Begründung nicht 
fehlerhaft oder falsch, sondern eine logische Folge des Wasseranstieges. Ein Indiz dafür 
sind die Folgeplanungen der Waldumwandlungen im Bereich Büddenstedt. Aber auch hier 
gilt, dass in den vorgelagerten Planverfahren diese Pläne noch immer nicht rechtskräftig 
festgesetzt wurden und jederzeit im Rahmen des Bergrechtes erneut geändert werden 
könnten. 
 
Mit der Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche werden im derzeitigen Planungsstadium 
die Entwicklung der o.g. Zielsetzungen weder eingeschränkt noch behindert. Da die 
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öffentliche Grünfläche sich zudem noch an den künftigen planfestzustellenden 
vorgelagerten Bergrechtsverfahren zu orientieren hat, erübrigen sich auch Ersatz- oder 
Ausgleichsbetrachtungen. Eine öffentliche Grünfläche für Erholung lässt sich mit jeglicher 
künftiger Vorgabe – ob Biotop, extensive Landschaftsfläche, landwirtschaftliche Nutzung, 
Wald etc. vereinbaren. Gleichzeitig wird aber durch diese Ausweisung die öffentliche 
Nutzung durch die Gemeinden und damit eine öffentliche Zugänglichkeit des gesamten 
künftigen Seebereiches bereits jetzt gewährleistet.  
 
Die Festlegungen des B-Planes werden daher beibehalten 
 
2 

 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch in der Begründung entsprechend der Empfehlung umformuliert.  
 
3 
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Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch in die Begründung übernommen.  
 
 
Landesbergamt Hannover (04.10.2021) 
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Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
 
 
Helmstedter Revier GmbH (23.09.2021) 
 
1 

 
 

 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat aber keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des B-Planes. 
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2 

 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen hat aber keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des B-Planes. In die Begründung erfolgt eine entsprechende Einarbeitung. 
 
3 

 
 
Abwägung: 
Konkrete Flächenfestlegungen können – bis auf das „Grüne Band“ - erst vorgenommen 
werden, wenn die Ergebnisse der vorgelagerten Planverfahren „Herstellung eines 
Gewässers“ und Abschlussbetriebsplan vorliegen. Aus diesen Gründen sind qualifizierte 
und rechtssichere Festlegungen in diesen Bereichen weder möglich noch sinnvoll. Mit der 
Festlegung einer öffentlichen Grünfläche sind aber sämtliche Maßnahmen, die in diesen 
Verfahren festgelegt werden jetzt schon vereinbar. 
Das Grüne Band wird gemäß der Landesverordnung Sachsen- Anhalt vom 28.10.2019 
(GVBl. LSA S.346) zum Nationalen Naturmonument „Grünes Band“ in den B-Plan 
nachrichtlich aufgenommen. 
 
 
4 

 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat aber keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des B-Planes oder die Ausführungen in der Begründung. 
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5 

 
 
Abwägung: 
Der Hinweis mit der Überleitung in den Harbker Mühlenbach wird in die Begrünung 
entsprechend eingearbeitet. 
 
6 

 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat aber keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des B-Planes oder die Ausführungen in der Begründung. Mit der 
Festlegung einer öffentlichen Grünfläche sind aber sämtliche Maßnahmen, die in diesen 
Verfahren festgelegt werden jetzt schon vereinbar. 
 
7 

 
 
Abwägung: 
Wechselwirkungen sind durch den Anstieg des Wassers bedingt zu erwarten. Allerdings 
gibt es hierfür keine Alternative. In der Begründung wird eine entsprechende Bewertung 
ergänzt. 
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 
Wolfenbüttel 
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Abwägung: 
Die Bauverbotszone wird in die Planzeichnung aufgenommen.  
Die Hinweise bezüglich der Erschließung über die B 245 a, die zurzeit nicht 
Planungsgegenstand ist, werden zur Kenntnis genommen und finden bei ergänzenden 
Planungen entsprechende Berücksichtigung. 
Die im Planbereich liegenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die aufgrund des 
Ausbaus der B1 bereits umgesetzt wurden, bleiben als öffentliche Grünfläche festgelegt. 
In die Begründung wird ein Hinweis aufgenommen, dass bei einer Umgestaltung der 
Flächen bzw. einer zweckentfremdeten Inanspruchnahme ein entsprechender Ausgleich 
zu leisten ist. Einer Zusammenlegung dieser Flächen mit noch zu leistenden weiteren 
Kompensationen spricht nichts entgegen.   
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LGLN RD Hameln – Hannover Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
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NFA Wolfenbüttel (07.09.2021) 
 
bezüglich der pauschalen Darstellung von 540 ha als öffentlicher Grünfläche besteht nach wie 
vor ein Dissens zu den von mir zu vertretenen Belangen der Forstwirtschaft und den Belangen 
des Waldes. 
Insofern verweise ich auf meine Schreiben und Anmerkungen vom 08.01.2020 und 28.05.2020, 
die ich hiermit weiterhin aufrecht erhalte. 
Ich rege an, die faktische Waldfläche von 70 ha korrekt dazustellen. Wald dient stets auch der 
Erholung, hat aber neben der Natur- und Klimaschutzfunktion ebenso  Nutzfunktionen. Holz ist 
der einzige Rohstoff, der klimapositiv entsteht und nachwächst. Daher sollte Wald grundsätzlich 
erhalten und allen 3 Funktionen dienen. Nur eine entsprechende Darstellung der o.g. Fläche als 
Wald berücksichtigt diese Wertigkeit und sollte daher auch so erfolgen. 

 
 
Stellungnahme vom 28.05.2020 
unter Bezug auf meine Stellungnahme vom 08.01.2020 bedauere ich den vorgelegten 
unveränderten Planungsentwurf sowie den enthaltenen Abwägungsvorschlag mit Nachdruck. 
 
Ich bitte erneut die pauschale Ausweisung aller Flächen außerhalb der Gewässer als Grünfläche 
zu überdenken und zu korrigieren. 
Insbesondere die im Rahmen des Zielabweichungsverfahren nicht behandelte Teilfläche von 
immerhin 70 ha Wald bitte ich als Wald gem. § 5 Abs.1 Nr.9 BauGB auszuweisen. 
Die Änderung der Zweckbestimmung  Wald (siehe RROP, dort Vorbehaltsfläche für Wald) hin zu 
öffentlicher Grünfläche stellt die aktuelle Situation nicht korrekt dar und birgt die Gefahr, dass 
Wald dem Waldrecht entzogen wird.  
Für diese Fläche liegt zudem keine konkrete Planungsabsicht vor. (Siehe anliegende Karte)   
 
Nach § 5 Abs.1 Nr.5 BauGB ist Wald gerade nicht in der Aufzählung der als Grünfläche in Frage 
kommenden Nutzungen enthalten. 
Vielmehr beinhaltet der Begriff „Grünfläche“ im deutschen Bau- und Planungsrecht parkartig oder 
gärtnerisch gestaltete Freifläche, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Zeltplätze, Badeplätze oder 
Freibäder, Sportplätze, Spielplätze oder Friedhöfe. Sie können in größerem Umfang mit 
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Gebäuden, Wegen und Stellplätzen überbaut werden. Die Flächen dienen vor allem der Erholung 
sowie Spiel und Sport. 
Aspekte der forstwirtschaftlichen Nutz- und naturschutzorientierten Schutzfunktionen, auf die das 
Waldrecht und der § 5 Abs.1 Nr.9 BauGB abstellt, werden nicht subsummiert. 
Ich bitte daher erneut den F-Plan im Bereich des südlichen Planteils entsprechend zu 
überarbeiten. 
Zumindest bitte ich darum im Textteil des Plans die aktuelle Situation der Waldbestockung zu 
erwähnen und klarzustellen, dass im Bedarfsfalle ggf. vorgesehenen Waldumwandlungen gem. 
Waldrecht  zu behandeln sind. 
 
Ich weise abschließend darauf hin, dass spätestens im Fall der Inanspruchnahme von Wald 
Ersatzflächen außerhalb des Gebietes für Ersatzaufforstungen zur Verfügung stehen müssten. 
 
Stellungnahme vom 08.01.2020 
Waldflächen sind durch die Planänderung im südlichen Planteil östlich der Ortschaft Büddenstedt 
in einem größerem Umfang von rund 150 ha betroffen.   
Es befinden sich dort Mischwaldbestände, die zur Rekultivierung angelegt wurden und 
mittlerweile ca. 30 Jahre alt sind. 
Der F-Plan sieht nun vor, alle Flächen, die nicht geflutet werden als öffentliche Grünflächen 
auszuweisen. 
Ein solch pauschales Vorgehen ist aus Sicht der von mir zugetretenen Waldbelange nicht 
sachgerecht.  
 
Unstrittig sind die im Zuge der Grundwasseranhebung und Böschungssicherung in Anspruch 
genommenen Bereiche, die im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens eingehend behandelt 
worden sind. 
 
Die über diese Flächenkulisse hinausgehenden Bereiche südwestlich und nordöstlich der 
Gewässerflächen sind nach meinen Unterlagen dort nicht behandelt worden. Für sie liegt zudem 
keine konkrete Planungsabsicht vor. Nach anliegender Karte handelt es sich um eine 
verbleibende Waldfläche von rund 70 ha. Die Änderung der Zweckbestimmung von Wald (siehe 
RROP, dort Vorbehaltsfläche für Wald) hin zu Öffentlicher Grünfläche stellt die aktuelle Situation 
nicht korrekt dar und birgt die Gefahr, dass Wald dem Waldrecht entzogen wird. Spätere Zugriffe 
auf den Wald könnten ggf. nicht mehr als Waldumwandlung korrekt bearbeitet werden. Unter 
Umständen ginge der heute tatsächlich vorhandene Wald ersatzlos unter, was dem Waldrecht 
klar widerspricht! 
 
Ich bitte daher den F-Plan im Bereich des südlichen Planteils zu überarbeiten. 
Sollte dem nicht gefolgt werden, wäre nach meiner Einschätzung die Ausweisung von 
Ersatzflächen außerhalb des Gebietes vorzusehen, die bei Inanspruchnahme der Waldflächen 
dann für Ersatzaufforstungen zur Verfügung stehen müssten. 
 
Abwägung: 
Eine Festlegung von Zonierungen und konkrete Ausweisungen entsprechen auch den 
Zielsetzungen des „Planungsverbandes Lappwaldsee“, da neben touristischen Angeboten 
auch ökologische Flora und Fauna Bereiche die Attraktivität des Standortes allgemein 
positiv beeinflussen. Allerdings möchte der Planungsverband den bergbaurechtlichen 
Verfahren zur Rekultivierung dieser Bereiche nicht vorgreifen, sondern wird diese aktiv 
begleiten und entsprechend den dann insgesamt erarbeiteten Grundlagen in 
entsprechenden B-Plan-Änderungsverfahren gezielt umsetzen. 
 
Diese vorgeschalteten, gesetzlich vorgegebenen Verfahren sind im Einzelnen: 
 

 Planfeststellungsverfahren zur Herstellung eines Gewässers 
sowie  

 ab einem Uferstreifen von 10 m der Abschlussbetriebsplan für die noch unter 
Bergrecht stehenden Flächen 
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Hier werden unter Beteiligung aller relevanten Träger öffentlicher Belange sowie der 
Bürger die Eingriffe bewertet und Zielsetzungen festgelegt, die durch den langen Zeitraum 
des Kohleabbaus durch die Unternehmen verursacht wurden. 
 
Die in diesen Plänen erarbeiteten Festlegungen, die im Wesentlichen die notwendigen 
Erschließungen zur Pflege der entstehenden Landschaft sowie sinnvolle Nachnutzungen 
der Flächen – wirtschaftlich sowie ökologisch – in Abhängigkeit der Standsicherheit 
festlegen, haben Vorrang vor der Planungshoheit der Kommunen. Diese Ergebnisse sind 
entsprechend zu übernehmen. Der Planungsverband ist daher weder in der Position diese 
Aussagen vorher zu bestimmen noch Vorgaben zu erteilen. 
 
Dass in diesen Plänen als Folge des Wasseranstieges eine Aufwertung der 
Bergbaufolgelandschaft – in allen Bereichen erfolgt – landschaftsgestalterisch sowie 
ökologisch ist durch die breite öffentlichen Beteiligung gewährleistet. Ein Indiz dafür sind 
die Folgeplanungen der Waldumwandlungen im Bereich Büddenstedt. Aber auch hier gilt, 
dass in den vorgelagerten Planverfahren diese Pläne noch immer nicht rechtskräftig 
festgesetzt wurden und jederzeit im Rahmen des Bergrechtes erneut geändert werden 
könnten. 
 
Mit der Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche werden im derzeitigen Planungsstadium 
die Entwicklung der o.g. Zielsetzungen weder eingeschränkt noch behindert. Da die 
öffentliche Grünfläche sich zudem noch an den künftigen planfestzustellenden 
vorgelagerten Bergrechtsverfahren zu orientieren hat, erübrigen sich auch Ersatz- oder 
Ausgleichsbetrachtungen. Eine öffentliche Grünfläche für Erholung lässt sich mit jeglicher 
künftiger Vorgabe – ob Biotop, extensive Landschaftsfläche, landwirtschaftliche Nutzung, 
Wald etc. vereinbaren. Gleichzeitig wird aber durch diese Ausweisung die öffentliche 
Nutzung durch die Gemeinden und damit eine öffentliche Zugänglichkeit des gesamten 
künftigen Seebereiches bereits jetzt gewährleistet.  
 
Die Festlegungen des B-Planes werden daher beibehalten 
 
 
Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Hannover (13.09.2021) 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 
und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 
als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. 
Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des 
Bundes berühren.  
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von dem Bebauungsplan Nr. O1 
„Lappwaldsee“ nicht berührt. Insofern bestehen meinerseits keine Bedenken. 
Allerdings ist sicherzustellen, dass bei der Realisierung des Vorhabens weder die Substanz der 
benachbarten Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr 
gefährdet wird.  
Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung der 
Infrastrukturbetreiberin DB Netz AG als Trägerin öffentlicher Belange und als 
Grundstücksnachbarin über die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Hammerbrookstraße 44, 
20097 Hamburg empfohlen. Denn das Eisenbahn-Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer 
Planungen aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 



Bebauungsplan 01 Lappwaldsee  17 (41) 

 

Deutsche Bahn AG, DB-Immobilien Region Nord (22.09.2021) 
 
Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o.g. 
Verfahren. 
Aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen bestehen bei Beachtung und Einhaltung 
der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise keine Bedenken. Durch das Vorhaben 
dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden 
Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. Die o.g. Bahnstrecke befindet sich zwar im 
Eigentum der DB Netz AG, wird aber durch die Helmstedter Revier GmbH, Am Kraftwerk 1, 38372 
Büddenstedt genutzt. Durch den Bebauungsplan dürfen der Betrieb und die Nutzung der 
Bahnstrecke nicht eingeschränkt werden. Ebenso darf eine Reaktivierung der Strecke nicht 
beeinträchtigt werden. 
Wir bitten um die weitere Beteiligung im Verfahren. Für Rückfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH (10.09.2021) 
 

 
 
Abwägung: 
Die westliche Grenze des Bebauungsplanes grenzt an die Bahnanlagen der HSR 
Revierbahn. Dies ist aus den Unterlagen abzulesen. Eine nachrichtliche Darstellung 
außerhalb des Planbereiches ist daher nicht notwendig. 
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Landwirtschaftskammer Niedersachsen Bezirksstelle Braunschweig (17.09.2021) 
 

 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
 
 
Niedersächsisches Landvolk  (29.09.21) 
 
1 

 
Abwägung: 
Die Zielsetzung des B-Planes ist die Sicherung der öffentlichen Zugänglichkeit des 
unmittelbaren Uferbereiches des Sees. Eine Erweiterung des Planbereiches auf die 
restlichen Flächen des Planungsverbandes ist dafür vorerst nicht notwendig und daher 
auch nicht vorgesehen. 
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2 

 

 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. Bezüglich des möglichen Trassenverlaufes der in 
Planung befindlichen 380 KV Leitung wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
 
3 

 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes „01 
Lappwaldsee“. Die Ausgleichs- und Ersatzflächen für das B-Plan Verfahren „Photovoltaik“ 
werden in diesem Verfahren selbst behandelt und ggf. dann in den vorliegenden B-Plan 
bei Realisierung entweder übernommen bzw. aus dem Verfahren separiert. 
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Industrie- und Handelskammer Braunschweig 
 

 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
Avacon Netz GmbH 
 

 
 
Abwägung: 
Eine Änderung des Leitungsbestandes ist nicht vorgesehen, eine Änderung der 
Festlegungen nicht notwendig. 
 
 
Purena GmbH (23.09.2021) 

 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
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Tennet TSO (07.09.2021) 
 
wir haben den Vorentwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung geprüft. Sie hatten uns 
bereits im November 2019 zur 57. Änderung des Flächennutzungsplanes "Lappwaldsee" 
(Vorgang 19-001577) als TÖB beteiligt. Die gekennzeichneten Flächen sind zwar nicht 
identisch, aber unsere o.a. Höchstspannungs-freileitung verläuft weiterhin durch das 
Planungsgebiet. Bauvorhaben im Freileitungsschutzbereich sind mit uns zur Einhaltung der 
Mindestabstände nach DIN 50341-1 abzustimmen.  
Am Verfahren bitten wir Sie uns weiterhin zu beteiligen. 
 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, haben aber keine Auswirkungen auf die 
Festlegung des B-Planes. Die Festlegung „Öffentliche Grünfläche“ allein führt zu keiner 
Einschränkung der Interessen der Energienetzversorgung, da Einzelmaßnahmen im 
Rahmen der Grünflächennutzung, wie Wege, bauliche Anlagen oder Bepflanzungen nur im 
Zusammenhang mit einer Detailabstimmung mit den zu beteiligenden Versorgungsträgern 
umgesetzt werden können. Die Festlegungen des B-Planes werden daher beibehalten. 
 
 
Landesverwaltungsamt Halle, Ref. Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Aus der Sicht der Oberen Immissionsschutzbehörde des Landes Sachsen-Anhalt bestehen keine 
Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 1 "Lappwaldsee". Im Geltungsbereich des Planes 
befinden sich keine Anlagen, die nach dem BImSchG genehmigungsbedürftig sind und für deren 
Überwachung das Landesverwaltungsamt zuständig ist.  
Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass sich östlich des Plangebietes auch Gewerbe- und 
Industrienutzungen befinden. Hier sollte im weiteren Planungsverlauf darauf geachtet werden, 
dass die geplante Nutzung der Uferbereiche zu Zwecken der Erholung und des Tourismus nicht 
zu Nutzungskonflikten mit den Gewerbe- und Industrieanlagen führt. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
 

Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen Anhalt (21.09.2021)  

1 
Im Rahmen der Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) legte die Stadt 
Helmstedt mit Schreiben vom 25.08.2021 der obersten Landesentwicklungsbehörde des Landes 
Sachsen-Anhalt die o. g. Bauleitplanung des Planungsverbandes „Lappwaldsee“ zur 
landesplanerischen Abstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung des Landes Sachsen-
Anhalt bezogen auf das Gemeindegebiet der Gemeinde Harbke vor.  
 
Die Stadt Helmstedt (Land Niedersachsen) und die Gemeinde Harbke (Land Sachsen-Anhalt) 
haben im Jahr 2018 den Planungsverband „Lappwaldsee“ für den Bereich des ehemaligen 
Helmstedt-Harbker-Reviers gegründet. Der Verband tritt nach Maßgabe der Satzung für die 
verbindliche Bauleitplanung innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches an die Stelle der 
Verbandsmitglieder.  
 
Ziel des Bebauungsplanes „Lappwaldsee“ ist die langfristige Sicherung einer öffentlichen 
Zugänglichkeit der Randbereiche des Lappwaldsees, um nach Entlassung des Gebietes aus der 
Bergaufsicht die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung dieser 
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Tagebaufolgelandschaft hin zu einem Tourismus- und Feriengebiet von überregionaler 
Ausstrahlung mit allen geeigneten Maßnahmen, Einrichtungen und Anlagen zu schaffen. Das 
Plangebiet mit einer Größe von ca. 1.014,6 ha umfasst den Bereich der drei ehemaligen 
Braunkohlenabbaustätten Helmstedt, Wulfersdorf und Alt Wulfersdorf und unterliegt gegenwärtig 
noch der Bergaufsicht. 
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Harbke stellt das Bebauungsplangebiet als Grün-
fläche gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB und als Wasserfläche gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB dar.  
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Raumordnungsgesetzes (ROG) sind raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige 
Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder 
Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen 
öffentlichen Finanzmittel. Die Raumbedeutsamkeit der vorgelegten Planung ergibt sich aus der 
Lage und der Größe des Bebauungsplangebietes von ca. 1.014,6 ha sowie insbesondere aus 
den mit der Planung verbundenen Auswirkungen auf die für den betroffenen Bereich planerisch 
gesicherten Raumfunktionen. 
 
Zu den vorgelegten Unterlagen werden zunächst landesplanerische Hinweise erteilt. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher 
Stellen die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für das Land Sachsen-Anhalt sind im 
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt 2010 (LEP-LSA 2010) festgelegt und im 
Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg (REP Magdeburg 2006) 
konkretisiert und ergänzt. Die Verordnung über den LEP-LSA 2010 wurde am 11.03.2011 im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA Nr. 6/2011, S.160) 
verkündet und trat am Tag nach der Verkündung in Kraft. In dieser Verordnung ist unter § 2 
geregelt, dass die Regionalen Entwicklungspläne für Planungsregionen fortgelten, soweit sie den 
in dieser Verordnung festgelegten Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. 
 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (RPG) hat als Träger der Regionalplanung den 
REP Magdeburg 2006 aufgestellt. Dieser Plan ist seit seiner Bekanntmachung rechtswirksam. 
Ausgenommen sind die Festlegungen zur Windenergienutzung, die aufgrund des Beschlusses 
des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 10.03.2016 (BVerwG 4 B 7.16/OVG 2 L 1/13) 
nicht mehr anzuwenden sind.  
 
Darüber hinaus wurde für den Bereich der Gemeinden Harbke (einschließlich Ortsteil Autobahn), 
Sommersdorf (mit dem Ortsteil Marienborn) und Völpke (mit dem Ortsteil Badeleben) mit 
Beschluss der Landesregierung vom 14.06.1994 das TEP Harbke aufgestellt und im 
Ministerialblatt für das Landes Sachsen-Anhalt (MBl. LSA) Nr. 52/1994 öffentlich bekannt 
gemacht. Das TEP Harbke gilt fort, soweit es den festgelegten raumordnerischen Zielen im LEP-
LSA 2010 und im REP Magdeburg 2006 nicht widerspricht. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) legen Regionale 
Teilgebietsentwicklungspläne (zuvor Regionale Teilgebietsentwicklungsprogramme) die Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung fest, die für eine geordnete Braunkohlen- und 
Sanierungsplanung erforderlich sind. Das sind insbesondere Festlegungen zu Abbaugrenzen und 
Sicherheitslinien des Abbaus, zu Haldenflächen und deren Sicherheitslinien, zu erforderlichen 
Umsiedlungen und zur Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft. 
 
Mit dem LEP-LSA 2010 besteht die Notwendigkeit zur Anpassung der REPs an die Ziele und 
Grundsätze der Landesplanung. Die RPG Magdeburg stellt zurzeit einen neuen REP für die Pla-
nungsregion Magdeburg auf, um insbesondere den vorgenannten Anforderungen gerecht zu 
werden. Der REP-Entwurf enthält in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, die gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ROG als „sonstige Erfordernisse der Raumordnung“ 
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in den Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. In Bezug auf die in 
Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung verweise ich auf die Stellungnahme der RPG 
Magdeburg. 
 
Für das Bebauungsplangebiet ist nach Beendigung des Braunkohleabbaus die Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses über die bergrechtliche Nutzung und ein neues Abschlussbetriebs-
planverfahren für die geplante Nachnutzung und das neu entstehende Gewässer erforderlich. Mit 
entsprechenden Genehmigungen kann erst ab dem Jahr 2024 gerechnet werden 
 
Das Bebauungsplangebiet soll als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Naherholung und als Wasserfläche festgesetzt werden.  
 
Der LEP-LSA 2010 trifft für diesen Bereich keine Festlegungen.  
 
Im REP Magdeburg 2006 wird um das Gebiet des herzustellenden „Lappwaldsees“ ein Vorbe-
haltsgebiet „Wiederbewaldung“ (Erstaufforstung) festgelegt (Ziffer 5.7.6.1 Z, Nr. 22 „Bereich 
westlich Harbke“). Vorbehaltsgebiete für Wiederbewaldung / Erstaufforstung sind Gebiete, in 
denen der Neubegründung von Waldbeständen oder der Wiederaufforstung zur Erhöhung des 
Waldanteils aufgrund der Nutz-, Schutz und Erholungsfunktion des Waldes eine besondere 
Bedeutung zugemessen wird. Der östliche Bereich des Plangebietes ist im REP Magdeburg 2006 
unter Ziffer 5.7.1.2 Z als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft Nr. 2 „Magdeburger Börde“ 
festgelegt.  
Im TEP Harbke wird für das Bebauungsplangebiet eine Wasserfläche, ein „Vorsorgegebiet für 
Aufforstung“ mit teilweiser Überlagerung durch ein „Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft“ und 
ein „Vorsorgegebiet für Erholung“ sowie nördlich und westlich der Ortslage Harbke ein 
Vorranggebiet für Landwirtschaft ausgewiesen.  
 
Die Festlegung als Vorranggebiet für Landwirtschaft im TEP Harbke erfolgte in Konkretisierung 
des im Landesentwicklungsprogramm aus dem Jahr 1992 festgelegten Vorranggebietes 
„Magdeburger Börde“, welches im Wesentlichen alle landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Planungsraum umfasste. Das Landesentwicklungsprogramm ist zwischenzeitlich außer Kraft 
getreten. Gemäß dem REP Magdeburg 2006 ist der östliche Bereich innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft festgelegt. Aus 
Sicht der obersten Landesentwicklungsbehörde widerspricht die Festlegungen des TEP Harbke 
als Vorranggebiet für die Landwirtschaft dem REP Magdeburg 2006, so dass diese Festlegung 
im Bereich des geplanten Bebauungsplanes nicht fort gilt. 
 
Aus Sicht der obersten Landesentwicklungsbehörde widersprechen die Festlegungen „Vorsorge-
gebiet für Aufforstung“ mit teilweiser Überlagerung durch ein „Vorsorgegebiet für Natur und 
Landschaft“ und ein „Vorsorgegebiet für Erholung“ im TEP Harbke nicht der Festlegung im REP 
Magdeburg 2006 für ein „Vorbehaltsgebiet „Wiederbewaldung“ (Erstaufforstung)“, sondern 
differenzieren diese inhaltliche Ausrichtung des Vorbehaltsgebietes für Wiederbewaldung / 
Erstaufforstung. Es ist daher davon auszugehen, dass die Festlegungen des TEP Harbke in 
diesem Bereich weiter fortgelten. Gemäß § 7 Abs. 3 ROG kommt allerdings nach der heutigen 
Rechtslage die Gebietskategorie „Vorsorgegebiet“ nicht mehr zur Anwendung. Die inhaltliche 
Ausrichtung der festgelegten „Vorsorgegebiete“ entspricht allerdings der der jetzigen 
„Vorbehaltsgebiete“.  
Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ROG sind Vorbehaltsgebiete Gebiete, die bestimmten raumbe-
deutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der Abwägung mit 
konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen ist. Der Planungsverband Lappwaldsee hat in Anwendung von § 1 Abs. 7 BauGB 
eigenständig abzuwägen / zu entscheiden, ob dem jeweiligen Grundsatz der Raumordnung - 
auch bei Beschluss des Bauleitplanes entsprechend dem jeweiligen Gewicht - Rechnung 
getragen wurde.  
 
Aus Sicht der obersten Landesentwicklungsbehörde sollte der Planungsverband Lappwaldsee 
unter Beachtung der bergbaurechtlichen Festlegungen (Abschlussbetriebsplan) insoweit prüfen, 
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ob die im Bebauungsplanentwurf derzeit um die Gewässerfläche vorgenommene Darstellung als 
„Grünflächen“ im Hinblick auf die raumordnerische Orientierung auf eine vorrangige Aufforstung 
der Flächen insoweit konkreter an diese Anforderungen ausgerichtet werden kann. So könnten 
zumindest Teile dieses Planbereiches, auf denen bereits Wald vorhanden ist oder die für eine 
Aufforstung vorgesehen sind, auch als „Fläche für Wald“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b) im 
Bebauungsplan festgesetzt werden. 
 
Abwägung: 
Eine Festlegung von Zonierungen und konkrete Ausweisungen entsprechen auch den 
Zielsetzungen des „Planungsverbandes Lappwaldsee“, da neben touristischen Angeboten 
auch ökologische Flora und Fauna Bereiche die Attraktivität des Standortes allgemein 
positiv beeinflussen. Allerdings möchte der Planungsverband den bergbaurechtlichen 
Verfahren zur Rekultivierung dieser Bereiche nicht vorgreifen, sondern wird diese aktiv 
begleiten und entsprechend den dann insgesamt erarbeiteten Grundlagen in 
entsprechenden B-Plan-Änderungsverfahren gezielt umsetzen. 
 
Diese vorgeschalteten, gesetzlich vorgegebenen Verfahren sind im Einzelnen: 
 

 Planfeststellungsverfahren zur Herstellung eines Gewässers 
sowie  

 ab einem Uferstreifen von 10 m der Abschlussbetriebsplan für die noch unter 
Bergrecht stehenden Flächen 

 
Hier werden unter Beteiligung aller relevanten Träger öffentlicher Belange sowie der 
Bürger die Eingriffe bewertet und Zielsetzungen festgelegt, die durch den langen Zeitraum 
des Kohleabbaus durch die Unternehmen verursacht wurden. 
 
Die in diesen Plänen erarbeiteten Festlegungen, die im Wesentlichen die notwendigen 
Erschließungen zur Pflege der entstehenden Landschaft sowie sinnvolle Nachnutzungen 
der Flächen – wirtschaftlich sowie ökologisch – in Abhängigkeit der Standsicherheit 
festlegen, haben Vorrang vor der Planungshoheit der Kommunen. Diese Ergebnisse sind 
entsprechend zu übernehmen. Der Planungsverband ist daher weder in der Position diese 
Aussagen vorher zu bestimmen noch Vorgaben zu erteilen. 
 
Dass in diesen Plänen als Folge des Wasseranstieges eine Aufwertung der 
Bergbaufolgelandschaft – in allen Bereichen erfolgt – landschaftsgestalterisch sowie 
ökologisch ist durch die breite öffentlichen Beteiligung gewährleistet. Ein Indiz dafür sind 
die Folgeplanungen der Waldumwandlungen im Bereich Büddenstedt. Aber auch hier gilt, 
dass in den vorgelagerten Planverfahren diese Pläne noch immer nicht rechtskräftig 
festgesetzt wurden und jederzeit im Rahmen des Bergrechtes erneut geändert werden 
könnten. 
 
Mit der Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche werden im derzeitigen Planungsstadium 
die Entwicklung der o.g. Zielsetzungen weder eingeschränkt noch behindert. Da die 
öffentliche Grünfläche sich zudem noch an den künftigen planfestzustellenden 
vorgelagerten Bergrechtsverfahren zu orientieren hat, erübrigen sich auch Ersatz- oder 
Ausgleichsbetrachtungen. Eine öffentliche Grünfläche für Erholung lässt sich mit jeglicher 
künftiger Vorgabe – ob Biotop, extensive Landschaftsfläche, landwirtschaftliche Nutzung, 
Wald etc. vereinbaren. Gleichzeitig wird aber durch diese Ausweisung die öffentliche 
Nutzung durch die Gemeinden und damit eine öffentliche Zugänglichkeit des gesamten 
künftigen Seebereiches bereits jetzt gewährleistet.  
 
Die Festlegungen des B-Planes werden daher beibehalten 
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2 
Den Unterlagen des Bebauungsplanes kann entnommen werden, dass der Planungsverband den 
Bebauungsplan PVL 02 „Photovoltaikanlage Hochkippe“ mit dem Ziel aufstellt, im Bereich der 
Hochkippe Harbke Photovoltaikanlagen (PVA) zu errichten. Diese Plangebiet würde innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Lappwaldsee“ liegen und den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Lappwaldsee“ widersprechen. Der Bereich der Hochkippe ist nach dem 
vorliegenden Vorentwurf als Grünfläche festgesetzt. 
Im Rahmen der Aufstellung des FNP der Verbandsgemeinde Obere Aller wurde auf ein gesamt-
räumliches Konzept zu PVA, erarbeitet durch das Planungsbüro Schumacher verwiesen. In 
diesem Konzept wurden Standorte ermittelt, die eine Eignung für PVA aufweisen. Da die 
Hochkippe nicht als ein geeigneter Standort ermittelt wurde, ist diese Fläche im FNP als 
Grünfläche und nicht als Sonderbaufläche für PVA dargestellt.  
Abschließend verweise ich darauf, dass der Bebauungsplan PVL 02 „Photovoltaikanlage Hoch-
kippe“ bisher weder der obersten Landesentwicklungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt noch 
der RPG Magdeburg zur landesplanerischen Abstimmung vorgelegt wurde.  
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keinen direkten Einfluss auf die Festlegungen des B-Planes 
Lappwaldsee. Das Bebauungsplanverfahren PVL 02 „Photovoltaikanlage Hochkippe“ 
befindet sich in der Phase der Erarbeitung der Planungsunterlagen. Gleiches gilt für die 
Änderungen des F-Planes sowie des vorliegenden PVA Konzeptes.  
 
 
 
 

Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (23.09.2021) 
 
1 
die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (RPM) nimmt gemäß § 2 Abs. 4 in Verbindung 
mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 
2015 für ihre Mitglieder, zu denen der Landkreis Börde, der Landkreis Jerichower Land, die 
Landeshauptstadt Magdeburg sowie der Salzlandkreis gehören, die Aufgabe der 
Regionalplanung wahr. 
 
Die Regionalversammlung hat am 29.09.2020 den 2. Entwurf des Regionalen 
Entwicklungsplanes der Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht (Beschluss RV 07/2020) 
zur öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung vom 16.11.2020 bis 18.12.2020 und vom 
11.01.2021 bis 05.03.2021 beschlossen. Mit Beginn der öffentlichen Beteiligung gelten für das 
Gebiet der Planungsregion Magdeburg in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, die als 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 1, 2 ROG in Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen und bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen über die 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen sind. 
 
Im 2. Entwurf REP MD sind für die o.g. Vorhabenfläche das Vorbehaltsgebiet für Erstaufforstung 
Nr. 2 "Bergbaufolgelandschaft Harbke" (G 140) und südöstlich angrenzend das Vorranggebiet für 
die Landwirtschaft Nr. II "Teile des Börde-Hügellandes" (Z 105) festgelegt. 
Nach Auffassung der RPM sind die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung des in Aufstellung 
befindlichen Regionalen Entwicklungsplanes dem Vorhaben vereinbar.  
Da es sich um die 2. Auslegung des REP MD handelt, wird darauf hingewiesen, dass sich im 
Laufe des Verfahrens Änderungen ergeben können. 
Gemäß § 12 Abs. 2 ROG kann die Maßnahme/Planung befristet untersagt werden, wenn die 
Verwirklichung der vorgesehenen Ziele der Raumordnung unmöglich gemacht oder erschwert 
wird. 
Die Feststellung der Vereinbarkeit der o.g. Planung mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung erfolgt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA durch die oberste 
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Landesentwicklungsbehörde im Rahmen der landesplanerischen Abstimmung in Form einer 
landesplanerischen Stellungnahme. 
 
Abwägung: 
Die Ausführungen stehen den Festlegungen des B-Planes nicht entgegen. Die 
landesplanerische Stellungnahme liegt vor. Diese bestätigt die Vereinbarkeit des B-Planes 
mit den Zielen der Landesplanung.  
 
2 
Hinweis: Bei der Sitzung des Planungsverbandes „Lappwaldsee“ vom 08.02.2021 informierten 
Sie über den Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Errichtung einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage in Harbke/ Bereich Hochkippe am Lappwaldsee“ (Vorlage V1/2021). Ich 
hatte seinerzeit den Hinweis gegeben, dass ein Abgleich mit dem gesamträumlichen Konzept 

zu Photovoltaikstandorten im Gebiet der Verbandsgemeinde Obere Aller erfolgen sollte. In 

diesem Konzept ist der Bereich Hochkippe nicht dargestellt. Die PV-Freiflächenanlage würde 

sich aber innerhalb des o.g. B-Planes befinden, bei dem öffentliche Grünfläche geplant ist. In 

der textlichen Begründung gehen Sie darauf ein und begründen dies auch mit der 

notwendigen Zuwegung bzw. dem notwendigen Wegesystem. Sollte das Planverfahren zum 

Bebauungsplan Errichtung einer PV-Freiflächenanlage weitergeführt werden ist dies bei der 

Planung zum o.g. B-Plan zwingend zu berücksichtigen. 

 

Abwägung: 
Der Hinweis hat keine direkten Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und entsprechend dem Fortschritt des 
Bebauungsplanverfahren PVL 02 „Photovoltaikanlage Hochkippe“ ggf. in die Planung des 
B-Planes „Lappwaldsee“ eingearbeitet. 
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Landkreis Börde (22.09.2021) 
 
1 
Amt für Kreisplanung 
Regionalplanung 
Stellungnahme der unteren Landesentwicklungsbehörde: 
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im Gesetz über den Landesentwicklungsplan 
des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010) vom 11.03.2011 (GVBl LSA Nr. 6/2011, S. 160) 
und die konkreten Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Regionalen Entwicklungsplan 
(REP MD) der Planungsregion Magdeburg (beschlossen am 17.05.2006, genehmigt am 
29.05.2006 und bekannt gemacht am 30.06.2006 (außer Teilplan Wind, der durch Urteil des 
BVerwG 2016 außer Kraft gesetzt wurde) festgestellt. 
Der Regionale Entwicklungsplan (REP MD) der Planungsregion Magdeburg befindet sich zurzeit 
in Neuaufstellung. Die Ziele der Raumordnung sind bei raumbedeutsamen Planungen zu 
beachten. Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) 
vom 23. April 2015 (GVBl. LSA S. 170), geändert durch Gesetz zur Änderung des 
Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 30. Oktober 2017 (GVBl. LSA S. 203) ist der 
Antragsteller verpflichtet, der obersten Landesentwicklungsbehörde (Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 24), die raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen mitzuteilen und die erforderlichen Auskünfte zu geben. Die 
Feststellung der Vereinbarkeit der oben genannten Planung/Maßnahme mit den Zielen der 
Raumordnung erfolgt dann durch die gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA zuständige oberste 
Landesentwicklungsbehörde nach § 13 Abs. 2 LEntwG LSA. 
Zur Beachtung der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung ist die Stellungnahme der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg einzuholen. 
 
Begründung: 
Die Stellungnahme der Obersten Landesentwicklungsbehörde ist einzuholen. 
 
Bei o.g. Vorhaben handelt es sich um die Aufstellung des Bebauungsplanes „Lappwaldsee“ des 
Planungsverbandes Lappwaldsee nach § 8 BauGB. 
Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die langfristige Sicherung der öffentlichen 
Zugänglichkeit der Randbereiche des öffentlichen (Lappwald)Sees geschaffen werden. Der 
Geltungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 1.014,6 ha. Die Tatbestände nach Punkt 
3.3 Buchstabe p) [Bebauungspläne zur Festsetzung von Einzel- und Doppelhäusern oder einer 
Hausgruppe mit einem Geltungsbereich < 2.000 m²] des Runderlasses zur Zusammenarbeit der 
obersten Landesentwicklungsbehörde mit den unteren Landesentwicklungsbehörden im Rahmen 
der landesplanerischen Abstimmung nach dem Landesentwicklungs-gesetz Sachsen-Anhalt 
(Rd.Erl. des MLV vom 1.11.2018 – 24-20002-01, veröffentlich im MBl. LSA Nr. 41/2018 vom 
10.12.2018) sind nicht erfüllt. 
 
Sollte die Oberste Landesentwicklungsbehörde einschätzen, dass eine raumbedeutsame 
Planung vorliegt, sind die Ziele der Raumordnung zu beachten. 
 
Hinweise: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich gemäß gültigen Regionalen 
Entwicklungsplan Magdeburg (REP MD) von 2006 im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Nr. 2 
Magdeburger Börde“ sowie im Vorbehaltsgebiet Wiederbewaldung „Nr. 22 Bereich westlich 
Harbke“. Im 2. Entwurf des Regionalplanes Magdeburg (Beschluss der Regionalversammlung 
RV 07/2020 vom 29.09.2020) liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im 
Vorbehaltsgebiet Erstaufforstung „Nr. 2 Bergbaufolgelandschaft Harbke“ sowie direkt am 
Vorranggebiet Landwirtschaft „Nr. II Teile des Bördehügellandes“. 
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Abwägung: 
Die Ausführungen und Hinweise stehen den Festlegungen des B-Planes nicht entgegen. Die 
landesplanerische Stellungnahme liegt vor. Diese bestätigt die Vereinbarkeit des B-Planes mit 
den Zielen der Landesplanung.  
 
2 
Bauleitplanung 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dabei haben sich die Bauleitpläne 
den Zielen der Raumordnung anzupassen (Abs. 4). Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind 
Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan (FNP) zu entwickeln. 
Die Stadt Helmstedt und die Gemeinde Harbke haben 2018 einen grenzübergreifenden 
Panungsverband gegründet. Dieser tritt nach Maßgabe dieser Satzung für die verbindliche 
Bauleitplannung gemäß den §§ 1 bis 13b BauGB innerhalb seines räumlichen Wirkungsbereiches 
an die Stelle der Verbandsmitglieder. 
Hauptaufgabe des Planungsverbandes ist es, innerhalb seines räumlichen Wirkungsbereiches 
die planerischen Veraussetzungen zu schaffen, damit aus den künftigen Seen der 
Tagebergbaufolgelandschaft (Abbauflächen des Braunkohlentagebaus Helmstedt und 
Wulfersdorf) ein Tourismus- und Feriengebiet von überregionaler Ausstrahlung mit allen dafür 
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen, Einrichtungen und Anlagen entwickelt werden kann. 
Dabei stützt sich der Verband auf den fortzuschreibenden „Masterplan Helmstedt-Harbke-See“ 
aus dem Jahr 2008. 
Ziel des hier vorliegenden 1. Bebauungsplanverfahrens „Lappwaldsee“ ist die langfristige 
Sicherung einer öffentlichen Zugänglichkeit der Randbereiche des öffentlichen Sees. Die bis 
voraussichtlich 2032 im Planungsgebiet entstehenden Wasserflächen soll nach derzeitigen 
Annahmen eine Größe von ca. 474,5 ha haben. Mit den öffentlichen Grünflächen von ca. 540,1 
ha hat das Plangebiet eine Größe von ca. 1.014,6 ha. 
In der Begründung wurde der Stand der übergeordneten Fachplanungen dargelegt. Der neu 
aufgestellte Flächennutzungsplan (FNP) der Verbandsgemeinde Obere Aller (Rechtskraft 2020) 
stellt das Plangebiet in der Gemarkung Harbke auch als Grün- und angrenzende Wasserfläche 
dar. 
 
Abwägung: 
Nicht erforderlich 
 
3 
Natur-und Umweltamt  
SG Abfallüberwachung  
Im Zuge der weiteren Planung ist aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht zu prüfen, ob im 
Bereich der östlichen Grenze des Plangebietes die Altlastenflächen der Gemeinde Harbke (siehe 
hierzu Anlage UAB 1) von der Planung betroffen und mithin in der Planung darzustellen oder 
nachrichtlich zu erwähnen sind.  
Werden im Plangebiet Verunreinigungen des Bodens festgestellt oder ergeben sich Hinweise 
bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreinigungen erfolgt sind, so sind diese der zuständigen 
Behörde, für den Bereich des Landkreises Börde dem Natur- und Umweltamt des Landkreises 
Börde anzuzeigen.  
 
Abwägung: 
Die Lage der Altlastenfläche sowie die Hinweise bezüglich ggf. auftretender 
Verunreinigungen wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
4 
SG Naturschutz und Forsten  
Die untere Naturschutzbehörde hat den ersten Entwurf des Bebauungsplanes „Lappwaldsee“ mit 
folgendem Ergebnis geprüft:  
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Generell befürwortet die untere Naturschutzbehörde (UNB) die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Lappwaldseee.  
Die Tagebaufolgelandschaft besitzt ein hohes Potenzial für sanften Tourismus, Naherholung, 
Klima- und Naturschutz. Auf Grund der Größe des B-Plan- Gebietes sollte ein Konsens zu den 
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen möglich sein. Frühzeitig sollte sich über eine Zonierung 
der Bergbaufolgelandschaft für die unterschiedlichen Nutzungsansprüche verständigt werden 
und entsprechende Festsetzungen im B-Plan erfolgen. Ein Rundweg für Wander- und 
Radtourismus wird aus Naturschutzsicht befürwortet. Es wäre jedoch zweckmäßig, dass der 
Planungsträger aus Gründen der Verkehrssicherheit sich frühzeitig mit den Tagebaubetreibern 
LMBV und HSR/MIBRAG über die Haupttrassen abstimmt. Im Grunde genommen existieren 
diese Wegetrassen bereits als Betriebswege im Tagebaugelände.  
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht erachtet es die UNB für zweckmäßig, auf Grund der Größe des 
B- Plangebietes entsprechend den Standortgegebenheiten und den bergbaulichen 
Rekultivierungszielen eine differenzierte Festsetzung von Flächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
Baugesetzbuch (BauGB) vorzunehmen:  
 
1. Die gemäß Landesverordnung Sachsen- Anhalt vom 28.10.2019 (GVBl. LSA S.346) zum 
Nationalen Naturmonument „Grünes Band“ festgesetzten Flächen sind im B-Plan darzustellen. 
  
2. Gemäß den bekannten Untersuchungsergebnissen zu Fauna/Flora im Zuge bergrechtlicher 
Zulassungsverfahren sind folgende ökologisch wertvollen Bereiche als Flächen für Natur und 
Landschaft festzusetzen:  
 
2.1 Grenzpfeiler Landesgrenze Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt: Dieses Landschaftselement ist 
charakterisiert durch ein reich strukturiertes Geländeprofil mit Erosionsrinnen und Waldflächen 
unterschiedlicher Entwicklungsstadien. Dieser Landschaftsteil ist derzeit nur über wenige Wege 
passierbar und sollte perspektivisch als Rückzugsraum für störungsempfindliche Tierarten 
erhalten bleiben. 
 
2.2 Teilgebiet Glüsig (Gemarkung Harbke): Dieser Landschaftsteil befindet sich an der 
Ostböschung und soll in den nächsten zwei Jahren nach Zulassung der 74. Ergänzung zum 
Abschlussbetriebsplan endgültig rekultiviert werden. Im Glüsig werden nach der 
Böschungssanierung und Rekultivierung Rohbodenflächen, eine Binnendüne, kleinere 
Steilwände und deutlich sichtbare Braunkohlenflöze erhalten bleiben. Auf Grund der Biotopvielfalt 
wird sich hier eine artenreiche Fauna und Flora (u.a. Wildbienen, Laufkäfer, Tag- und Nachtfalter, 
Fledermäuse, Herpeten) entwickeln. Für die Belange der Naherholung und des sanften 
Tourismus existiert bereits ein befestigter Betriebsweg, der nach Entlassung aus der Berg-
aufsicht in das Rundwegenetz integriert werden kann. Im gewässernahen Bereich kann 
perspektivisch ein Überwasserbereich in Abstimmung mit der UNB als Gebiet für Erholung 
(Badenutzung) festgesetzt werden.  
 
2.3 Taleinschnitt Harbker Mühlenbach südlich des Lappwaldsees: Dieser Landschaftsteil befindet 
sich südlich des Ufers des Lappwaldsees. Im Zeitraum 2019-2021 wurden hier im Zuge von 
behördlich angeordneten Artenschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der 
Hochkippe an der Südwestböschung Tagebau Alt-Wulfersdorf zahlreiche Kleingewässer als 
Lebensraum für Amhibien angelegt. Größere Böschungsbereiche entwickeln sich zu 
Waldflächen. Mittelfristig wird die derzeitige Talsohle gemäß den Festlegungen des 
wasserrechtlichen und bergrechtlichen Verfahrens zur Flutung des Lappwaldsees voraussichtlich 
im Zeitraum 2025 bis 2030 und im Zuge des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens zur 
Freilegung des Harbker Mühlenbaches grundlegend umgestaltet. Langfristig wird sich hier ein 
standortgerechter Laubmischwald und ein für das Hügelland typisches naturnahes Bachtal mit 
zahlreichen Feuchtbiotopen entwickeln. Die touristische Nutzung des Gebietes ist über die bereits 
vorhandenen Betriebswege gewährleistet, die an den ehemaligen Kolonnenweg anschließen.  
 
2.4 Die Seefläche des Lappwaldsees ist perspektivisch in verschiedene Zonen aufzugliedern. 
Ufernahe, windgeschützte Flachwasserzaun sind als Lebensraum für heimische Wasservögel, 
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Laichplatz für wildlebende Fisch- und Amphibienarten zu entwickeln. Der Lappwaldsee bietet 
darüber hinaus günstige Voraussetzungen für einen überregional bedeutsamen Rastplatz für 
ziehende Großvögel (Kraniche, Gänse) im Frühjahr und Herbst. Derzeit bestehen günstige 
Voraussetzungen für eine artenreiche Gewässerlandschaft im Südteil des Lappwaldsees in der 
Gemarkung Harbke. Daher sollte dieser Wasserfläche entsprechend den Belangen des 
Naturschutzes entwickelt werden. 
 
Abwägung: 
Die gemäß Landesverordnung Sachsen- Anhalt vom 28.10.2019 (GVBl. LSA S.346) zum 
Nationalen Naturmonument „Grünes Band“ festgesetzten Flächen werden im B-Plan 
dargestellt. 
 
Eine Festlegung von Zonierungen und konkrete Ausweisungen entsprechen auch den 
Zielsetzungen des „Planungsverbandes Lappwaldsee“, da neben touristischen Angeboten 
auch ökologische Flora und Fauna Bereiche die Attraktivität des Standortes allgemein 
positiv beeinflussen. Allerdings möchte der Planungsverband den bergbaurechtlichen 
Verfahren zur Rekultivierung dieser Bereiche nicht vorgreifen, sondern wird diese aktiv 
begleiten und entsprechend den dann insgesamt erarbeiteten Grundlagen in 
entsprechenden B-Plan-Änderungsverfahren gezielt umsetzen. 
 
Diese vorgeschalteten, gesetzlich vorgegebenen Verfahren sind im Einzelnen: 
 

 Planfeststellungsverfahren zur Herstellung eines Gewässers 
sowie  

 ab einem Uferstreifen von 10 m der Abschlussbetriebsplan für die noch unter 
Bergrecht stehenden Flächen 

 
Hier werden unter Beteiligung aller relevanten Träger öffentlicher Belange sowie der 
Bürger die Eingriffe bewertet und Zielsetzungen festgelegt, die durch den langen Zeitraum 
des Kohleabbaus durch die Unternehmen verursacht wurden. 
 
Die in diesen Plänen erarbeiteten Festlegungen, die im Wesentlichen die notwendigen 
Erschließungen zur Pflege der entstehenden Landschaft sowie sinnvolle Nachnutzungen 
der Flächen – wirtschaftlich sowie ökologisch – in Abhängigkeit der Standsicherheit 
festlegen, haben Vorrang vor der Planungshoheit der Kommunen. Diese Ergebnisse sind 
entsprechend zu übernehmen. Der Planungsverband ist daher weder in der Position diese 
Aussagen vorher zu bestimmen noch Vorgaben zu erteilen. 
 
Dass in diesen Plänen als Folge des Wasseranstieges eine Aufwertung der 
Bergbaufolgelandschaft – in allen Bereichen erfolgt – landschaftsgestalterisch sowie 
ökologisch ist durch die breite öffentlichen Beteiligung gewährleistet. Ein Indiz dafür sind 
die Folgeplanungen der Waldumwandlungen im Bereich Büddenstedt. Aber auch hier gilt, 
dass in den vorgelagerten Planverfahren diese Pläne noch immer nicht rechtskräftig 
festgesetzt wurden und jederzeit im Rahmen des Bergrechtes erneut geändert werden 
könnten. 
 
Mit der Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche werden im derzeitigen Planungsstadium 
die Entwicklung der o.g. Zielsetzungen weder eingeschränkt noch behindert. Da die 
öffentliche Grünfläche sich zudem noch an den künftigen planfestzustellenden 
vorgelagerten Bergrechtsverfahren zu orientieren hat, erübrigen sich auch Ersatz- oder 
Ausgleichsbetrachtungen. Eine öffentliche Grünfläche für Erholung lässt sich mit jeglicher 
künftiger Vorgabe – ob Biotop, extensive Landschaftsfläche, landwirtschaftliche Nutzung, 
Wald etc. vereinbaren. Gleichzeitig wird aber durch diese Ausweisung die öffentliche 
Nutzung durch die Gemeinden und damit eine öffentliche Zugänglichkeit des gesamten 
künftigen Seebereiches bereits jetzt gewährleistet.  
 
Die Festlegungen des B-Planes werden daher beibehalten 
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5 
SG Immissionsschutz 
Keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken. 
 
SG Wasserwirtschaft 
Abwasser: 
Es bestehen keine Einwände zu diesem B-Plan Nr. 01 "Lappwaldsee" aus abwasserrechtlicher 
Sicht. In diesem B-Plan Nr. 01 wurde auf konkrete bauliche Flächenausweisungen im Uferbereich 
des Sees in Richtung touristische Infrastruktur (Hotel, Ferienhäuser, Camping) derzeit noch 
verzichtet. Entsprechende Festlegungen sollen später in Änderungsverfahren ergänzt werden. 
 
Trinkwasser/Grundwasser: 
Aus Sicht des Gewässerschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Das Plangebiet 
ist aus dem öffentlichen Netz mit Trinkwasser zu versorgen. 
Hinweis : 
Maßnahmen zur Steigerung der Wasserqualität sowie für Benutzungen des Gewässers / des 
Grundwassers sind vorab mit er zuständigen Wasserbehörde abzustimmen. Für 
Einzelmaßnahmen sind gegebenenfalls Genehmigungsverfahren durchzuführen. 
 
Wasserbau: 
Im vorliegenden Begründungsentwurf Bebauungsplan-Plan Nr. 01 „Lappwaldsee“ wurde 
aufgrund der noch vorzunehmenden Rekultivierungsmaßnahmen und dem schwer 
abschätzbaren Zeithorizont auf konkrete, bauliche Flächenausweisungen im Uferbereich des 
Sees in Richtung touristischer Infrastruktur (Hotel, Ferienhäuser, Camping usw.) verzichtet. 
 
Weitergehende Planungen und Änderungen sind in Änderungsverfahren bei den zuständigen 
Genehmigungsbehörden einzureichen. 
 
In dieser Planungsphase bestehen aus wasserbaulicher Sicht keine Einwände. 
 
Diese Stellungnahme ersetzt nicht die Genehmigung, Planfeststellung oder sonstige behördliche 
Entscheidungen entsprechend den Rechtsvorschriften. 
 
Abwägung: 
Nicht erforderlich. 
 
 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
(20.09.2021) 
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Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
 
 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (16.09.2021) 
 

 

 

 
 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch in die Begründung übernommen. 
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Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (24.09.2021) 
 
Aus den Bereichen Geologie und Bergwesen kann Ihnen folgendes mitgeteilt 
werden: 
Bergbau 
1. Übertagebergbau 
Die Planungen des Planungsverbandes Lappwaldsee beziehen sich auf einen Endwasserstand 
von +103 m NHN. Dies begründet sich in der Annahme, dass dieser geplante Endwasserstand 
Antragsgegenstand im kommenden Planfeststellungsverfahren zur Herstellung eines Gewässers 
sein wird. Aktuell wird von dem Bergbauträger MIBRAG sowie von den sanierenden 
Unternehmen HSR und LMBV geprüft, den ursprünglich anvisierten Endwasserstand von +103 
m NHN auf ca. +113 … 114 m NHN anzuheben und das Tagebaurestloch als abflussfreies 
Gewässer zu planen. In diesem Schritt soll eine Wasseraufbereitungsanlage sowie ein Abfluss 
mittels Pumpbauwerk in den Harbker Mühlbach eingespart werden. Im Umkehrschluss bedingen 
diese Anpassungen eine Überprüfung und eventuell eine erneute Sanierung sämtlicher 
Böschungen. Ein limnologisches Gutachten soll die sich, durch eine Anhebung des 
Endwasserstandes auf +113 … 114 m NHN, ändernden Parameter untersuchen und modellieren. 
Ein Ergebnis wird Ende 2023 erwartet.  
Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, dass weder der anvisierte Endwasserstand von +103 
m NHN, noch der eventuell angepasste Endwasserstand von ca. +113 … 114 m NHN als offiziell 
oder verbindlich anzusehen sind. Somit sind sämtliche Planungen, welche sich darauf stützen 
eher theoretischer Natur.  
Hinzu kommt eine deutliche Verschiebung des Zeitplanes. Der Planungsverband Lappwaldsee 
rechnet mit einer Genehmigung durch das LBEG ab dem Jahre 2024 (S.8 / 1.3.3). In Hinsicht auf 
die Erstellung eines limnologischen Gutachtens sowie die vermutlich daran anschließenden, 
weiteren Untersuchungen und Überarbeitungen und möglichen Sanierungsmaßnahmen ist mit 
einer Antragstellung und Genehmigung erst deutlich später zu rechnen. 
Weiterführend würde sich das vom Planungsverband Lappwaldsee prognostizierte Flutungsende 
im Jahre 2032 (S.7 / 1.3.1) im Falle einer Erhöhung des Endwasserstandes auf +113 … 114 m 
NHN deutlich in die Zukunft verschieben, was auch eine längere Bergaufsicht nach sich zieht. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch in die Begründung übernommen. 
 
2. Altbergbau 
Im westlichen Bereich der Ortslage Harbke befindet sich die Braunkohletiefbaugrube „August 
Ferdinand II“ bei Harbke (s. Anlage Altbergbau). Die Grube liegt unmittelbar westlich der Ortslage 
Harbke und ca. 300 m westlich der Bundesstraße B 245. Der größte Teil der ehemaligen Grube 
wurde durch den Tagebau Wulfersdorf überbaggert. Das verbliebene Grubenfeld erstreckt sich 
entlang der östlichen Tagebauoberkante. 
Der Abbau der Braunkohle erfolgte hier von 1889 bis 1912. Ab 1973 erfolgte die Überbaggerung 
des Tiefbaus durch den Tagebau Wulfersdorf. Die Abgrenzung der nicht vom Tagebaufortschritt 
erfassten Strecken und Schächte der ehemaligen Grube „August Ferdinand II“ erfolgte innerhalb 
des Abschlussrisswerks des Tagebaus Wulfersdorf (LMBV). 
Über den Zustand der noch verbliebenen Strecken der ehemaligen Grube im Böschungsbereich 
des Tagebaus Wulfersdorf ist im Dezernat 14 keine Kenntnis vorhanden. Sofern offene Strecken 
oder Resthohlräume des Abbaus vorhanden sind, ist mit Tagesbrüchen in Bereichen mit geringer 
Deckgebirgsmächtigkeit im Bereich der Böschung zu rechnen. 
Die vorliegende Teil-Bergschadenkundliche Analyse von 1984 stellt fest, dass bei der für die 
ehemalige Grube üblichen Überdeckung von 30 - 70 m keine Gefahr durch Tagesbrüche gegeben 
war, da sich diese im Gebirge totlaufen würden. Es kann von daher angenommen werden, dass 
für alle Bereiche der ehemaligen Grube außerhalb der Böschung des Tagebaus Wulfersdorf die 
Gefahr von Tagesbrüchen als sehr gering einzuschätzen ist. 
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Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch in die Begründung übernommen. 
 
3 
Geologie 
Hydro- und Umweltgeologie: 
Die Planungsunterlage geht vom Jahr 2032 aus. Diese Jahreszahl kann nur orientierend sein. 
Sie ist das Ergebnis einer Grundwasserströmungsmodellierung mit verschiedenen Varianten, 
wobei sich 2032 aus der Variante Endwasserstand = Fremdflutung mit Endwasserstand 103 
mNHN ergibt. Zum einen gibt es bisher noch keinen Planfeststellungsbeschluss bezüglich der 
Seeentstehung, das heißt noch keine bestätigten Varianten. Zum anderen wurde das Erreichen 
des Endwasserstandes im Jahr 2032 unter Annahme von Neubildungsraten, die in Abhängigkeit 
von tatsächlichen Klimaentwicklungen deutlich variieren können, ermittelt. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch in die Begründung übernommen. 
 
4 
Folgende, auf Seite 9 getroffene Aussage wird unterstützt: „Auf weitere konkrete, bauliche 
Flächenausweisungen im Uferbereich des Sees in Richtung touristische Infrastruktur (Hotel, 
Ferienhäuser, Camping usw.) wurde aufgrund der noch vorzunehmenden 
Rekultivierungsmaßnamen und dem schwer abzuschätzenden Zeithorizont für eine 
entsprechende Umnutzung auf der Ebene des Bebauungsplanes derzeit noch verzichtet. 
Entsprechende Festlegungen sollen im Änderungsverfahren nutzungsorientiert zu einem 
späteren Zeitpunkt ergänzt werden.“  
 
Abwägung: 
Nicht erforderlich 
 
5 
Auf S. 15 wird unter Schutzgut Wasser ausgeführt, dass es nicht geplant ist, den Lappwaldsee 
mit anliegenden Fließgewässern zu verbinden. Es war nach bisherigem Planungsstand 
vorgesehen, den Harbker Mühlenbach über Pumpen aus dem Lappwaldsee zu speisen. Des 
Weiteren ist absehbar, dass durch aufsteigende Grundwässer abschnittsweise eine Speisung der 
bestehenden Fließgewässer erfolgen wird. Davon sind betroffen der Unterlauf des Harbker 
Mühlenbaches unterhalb des abgerissenen Wasserwerkes Wulfersdorf und der Abschnitt der 
Wirbke nordöstlich von Hohnsleben [Schmal+Ratzbor, Ingenieurbüro für Umweltplanung, 
Unterlagen für die ergänzende Antragskonferenz, 18.5.2017, S. 23]. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Sachverhalte positiv auf das Schutzgut Wasser wirken. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Die Hinweise 
werden in der Begründung entsprechend den Ausführungen korrigiert bzw. detaillierter 
erläutert. 
 
 
Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Mitte (14.09.2021) 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt längs der Bundesstraße gemäß § 9 Absatz 1 des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) keine baulichen Anlagen jeglicher Art errichtet oder über 
Zufahrten und Zugänge unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden dürfen. Es ist eine 
Anbauverbotszone von 20m, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand einzuhalten. 
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In der uns vorliegenden Begründung zum o. g. Bebauungsplan vom 22.07.2021 wird darauf 
hingewiesen, dass das Plangebiet ein vorhandenes Wegesystem zur Erschließung nutzt. Gemäß 
§ 8a des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) gelten Zufahrten und Zugänge zu Bundesstraßen 
außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrt als Sondernutzung (§ 8 FStrG), wenn Sie neu angelegt oder geändert werden. 
Eine Änderung liegt auch vor, wenn eine Zufahrt gegenüber dem bisherigen Zustand einem 
erheblich größeren oder einem andersartigen Verkehr als bisher dienen soll. Demnach sind für 
alle neuen oder geänderten Zufahrten und Zugänge eine Sondernutzungserlaubnis bei der LSBB 
zu beantragen. Für Zufahrten innerhalb einer Ortsdurchfahrt bedarf es der Zustimmung der LSBB. 
 
Abwägung: 
Die Bauverbotszone wird in die Planzeichnung aufgenommen.  
Die Hinweise bezüglich der Erschließung über die B 245 a, die zurzeit nicht 
Planungsgegenstand werden zur Kenntnis genommen und finden bei ergänzenden 
Planungen entsprechende Berücksichtigung. 
 
 
50Hertz Transmission GmbH, Netzbetrieb (21.09.2021) 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes befinden sich unsere 
 
• 380-kV-Leitung Helmstedt -Wolmirstedt 491/492 von Mast-Nr. 6 -16 
sowie 
• Netzverstärkung Helmstedt-Wolmirstedt. 
 
Der Leitungsverlauf unserer Bestandsleitung ist in den eingereichten Unterlagen enthalten. 
Wir bitten noch darum den Freileitungsbereich inkl. Freileitungsschutzstreifen, nachrichtlich in die 
Planunterlagen zu übernehmen. Hierfür können digitale Daten unter 
geodatenbereitstellung@50hertz.com abgefordert werden. Bitte geben Sie dazu unsere 
Registriernummer (2021-005603-01-TG) das gewünschte Dateiformat (GeoPackage, Shapefile, 
DXF, KML oder PDF) und Koordinatenreferenzsystem an. Es ist ein Freileitungsbereich von 50 
m beidseitig der Trassenachse zu beachten. Innerhalb des Freileitungsbereiches befindet sich 
der Freileitungsschutzstreifen von bis zu 35,50 m beidseitig der Trassenachse, in welchem ein 
beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkungen für Dritte 
besteht. Für den Freileitungsschutzstreifen ist in den Grundbüchern eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit (Leitungsrecht in Abt. II, Lasten und Beschränkungen) eingetragen. Nach dem 
Inhalt dieser Dienstbarkeit dürfen u. a. keine baulichen oder sonstigen Anlagen im 
Freileitungsschutzstreifen errichtet werden, die den ordnungsgemäßen Bestand und Betrieb der 
Hochspannungsfreileitung beeinträchtigen oder gefährden. Außerdem sind je nach Nutzungsart 
besondere Auflagen einzuhalten.  
Die Maststandorte sind im Umkreis von 35 m um den Mastmittelpunkt von Bebauung und 
Bepflanzung freizuhalten. Die Zugänglichkeit zu den Maststandorten muss jederzeit gewährleistet 
sein. 
Zur Einhaltung des elektrischen Mindestabstandes zu unseren Leiterseilen sind genau definierte 
Endwuchshöhen einzuhalten. Als Übertragungsnetzbetreiber unterliegen wir der 
Verkehrssicherungspflicht und sind rechtlich dazu aufgefordert die technische Sicherheit des 
Übertragungsnetzes bei Unterschreitung des Abstandes durch Trassenfreihaltungsmaßnahmen 
zu wahren. 
Der Freileitungsschutzstreifen ist nach Möglichkeit von Bepflanzung frei zu halten. Sollten 
dennoch Bepflanzungen vorgenommen werden, sind die zulässigen maximalen Endwuchshöhen 
im Zuge der weiteren Planungen mit 50Hertz abzustimmen. Sämtliche Maßnahmen sind so zu 
planen, dass sie den o.g. Erfordernissen zur Wahrung der technischen Sicherheit der 
Freileitungen nicht entgegenstehen.  
Wir bitten, dies bei der weiteren Planung der Flächen welche Erholungszwecken dienen soll zu 
beachten. 
 
Wir bitten darum folgende Änderungen in den B-Plan einzuarbeiten: 
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• Nachrichtliche Übernahme des Freileitungsbereiches und des Freileitungsschutzstreifens 
in den B-Plan 
• Übernahme des nachfolgenden Passus (kursiv) in die textlichen Festsetzungen 
des B-Planes 
 
Für jegliche Nutzungsänderungen (auch temporär) im Freileitungsschutzstreifen 
und bei Bau- und Pflanzmaßnahmen mit einer Arbeits-, Bau-, bzw- Endwuchshöhe 
von mehr als 4 Metern über EOK, ist die Zustimmung des Leitungsbetreibers 
 
beim 
Regionalzentrum West 
Standort Wolmirstedt 
Am Umspannwerk 1 
39326 Wolmirstedt 
(E-Mail: leitungsauskunft-rzwest@50hertz.com) 
einzuholen.  
Konkrete Planungsunterlagen, z. B. über Standorte und Höhe einer vorgesehenen baulichen 
Veränderung, Bepflanzung etc., sind möglichst frühzeitig der 50Hertz Transmission GmbH zur 
Kenntnis zu geben, um die Voraussetzungen zum Erteilen einer Zustimmung gemeinsam klären 
zu können.  
 
Zu unserer geplanten Netzverstärkung Helmstedt-Wolmirstedt: 
Der Geltungsbereich des B-Plans Lappwaldsee berührt das 50Hertz-Vorhaben „Netzverstärkung 
Helmstedt-Wolmirstedt", das seit 2013 als Vorhaben Nr. 10 im Bundes  
 
Zu unserer geplanten Netzverstärkung Helmstedt-Wolmirstedt: 
Der Geltungsbereich des B-Plans Lappwaldsee berührt das 50Hertz-Vorhaben „Netzverstärkung 
Helmstedt-Wolmirstedt'', das seit 2013 als Vorhaben Nr. 10 im Bundesbedarfsplan (BBPIG) 
enthalten ist. Da es länderübergreifend ist, werden die erforderlichen Genehmigungsverfahren 
bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) in Bonn als zuständiger Genehmigungsbehörde geführt. 
 
Das Vorhaben besteht aus folgenden Teilprojekten: 
Helmstedt-Wolmirstedt (1. & 2. System) 
Hierbei soll die Stromtragfähigkeit der bereits vorhandenen 380-kV-Leitung (System 491/492, im 
B-Plan-Entwurf bereits nachrichtlich dargestellt) zwischen den Umspannwerken Helmstedt und 
Wolmirstedt von 2.520 Ampere auf 3.600 Ampere erhöht werden. Hierfür sind nach aktuellem 
Planungsstand keine weiteren Baumaßnahmen an der Leitung notwendig. Für diese 
Leitungsertüchtigung liegt mit der Freistellungsentscheidung der BNetzA nach §25 NABEG vom 
30.07.2021 bereits die erforderliche Genehmigung vor. 
 
Helmstedt-Wolmirstedt (3. & 4. System) 
Die Netzverstärkung Helmstedt-Wolmirstedt sieht darüber hinaus den Bau einer weiteren 380-
kV-Freileitung zwischen den beiden vorgenannten Umspannwerken vor. Hierfür ist ein 
Bundesfachplanungsverfahren mit anschließendem Planfeststellungsverfahren durchzuführen. 
 
50Hertz hat dazu im November 2020 bei der BNetzA den verfahrenseröffnenden Antrag auf 
Bundesfachplanung gemäß § 6 NABEG eingereicht. Ziel der Bundesfachplanung ist die 
Festlegung eines durchgehenden, 1.000 Meter breiten sogenannten Trassenkorridors, der für 
das nachfolgende Planfeststellungsverfahren verbindlich ist. Auf Grundlage des im März 2021 
von der BNetzA festgelegten Untersuchungsrahmens werden derzeit von 50Hertz die Unterlagen 
nach § 8 NABEG für die Bundesfachplanung erstellt. Dabei werden ein Vorschlagstrassenkorridor 
sowie mögliche Alternativen untersucht. Während des Verfahrens beziehen BNetzA und 
Vorhabenträger die Behörden und die Öffentlichkeit mehrfach ein. Dies erfolgte zuletzt im 
Rahmen der Kreis- und Ämterkonferenz am 13.07.2020 in Haldensleben sowie zur 
Dialogmobiltour im Landkreis Börde im August und September 2020. Mit Gemeindevertretern der 
Stadt Helmstedt und Vertretern des Planungsverbands Lappwaldsee fand zudem am 03.06.2021 
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eine Abstimmung zum Vorhaben statt. Der Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen B-
Plans Lappwaldsee berührt sowohl den Vorschlagstrassenkorridor als auch mögliche 
Alternativen, einschließlich der darin enthaltenen Trassenkorridorsegmente (s. Anhang - 
Planungsstand Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG; detailliertere Unterlagen können 
bei Bedarf bereitgestellt werden). Bei den weiteren Untersuchungen zur Erstellung der §8- 
Unterlagen nach NABEG wird der B-Plan-Entwurf durch 50Hertz berücksichtigt. Bedenken gegen 
die vorgesehenen Festsetzungen bestehen insofern nicht, jedoch bitten wir um Berücksichtigung 
unseres Vorhabens und um Beteiligung im weiteren Verfahren. 
 
https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/10/de.html?cms vhTab=1 
 
Zur Klärung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Da sich das Vorhaben im Bereich von zurzeit in Bearbeitung befindlichen 
Trassenkorridorvorschlägen im Rahmen der Bundesfachplanung befindet, beteiligen Sie bitte 
auch die Bundesnetzagentur als verfahrensführende Behörde für das Leitungsprojekt an o. g. 
Planverfahren. Kontakt: Bundesnetzagentur, Referat 814, Herr Meyenborg, Tulpenfeld 4 in 51113 
Bonn, Emailadresse: verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de. 
 
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungsbetreiber 
nicht. 
 

 
 
Abwägung: 
Der Freileitungsbereich und der Freileitungsschutzstreifen werden in die Planzeichnung 
aufgenommen. Die Grundsätze der Planungsabsichten werden in der Begründung 
aufgenommen. 
 
 
 
Lausitzer u. Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs- gesellschaft mbH, Betrieb 
Mitteldeutschland 
Kommt noch 
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Trink- und Abwasserverband Börde (20.09.2021) 

 
 
Abwägung: 
Die Kläranlage ist bereits im Flächennutzungsplan der VG Obere Aller als Grünfläche 
festgesetzt. In der Begründung wird folgende Erläuterung gegeben:  
„Die Kläranlagen und Oxidationsteiche werden bis auf die Kläranlage Harbke im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Die Kläranlage Harbke befindet sich am Ufer des ab 2032 
für Tourismus und Erholung vorgesehenen Lappwaldsees an zentraler Stelle südlich der 
Runstedter Straße. Eine Verfestigung des Standortes der Entsorgungsanlage wird nicht 
angestrebt, da dies dem Ziel der Entwicklung von Tourismus und Erholung in diesem 
Bereich widerspricht. Gleichwohl ist der gesetzliche Bestandsschutz der Kläranlage 
gewährleistet.“ 
Die Festlegungen des B-Planes werden daher beibehalten 
 
Die weiteren Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie 
werden jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes 
Lappwaldsee an die Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik (15.09.2021) 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung:  
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem 
Plan ersichtlich sind.  Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen 
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weiterhin gewährleistet bleiben. Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen 
umfangreichen Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese 
Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt werden müssen.  
 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
 
 
 
 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt  (29.09.21) 
 

 
 
Abwägung: 
Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Festlegung des B-Planes. Sie werden 
jedoch zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Gesamtprojektes Lappwaldsee an die 
Entwicklungsbeteiligten weitergeleitet. 
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Übersicht über alle beteiligten Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und 
Bürger, die eine Stellungnahme abgegeben haben 
 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
Regionalverband Großraum Braunschweig  Stellungnahme vom 22.09.2021 
Landkreis Helmstedt Stellungnahme vom 22.09.2021 
Staatliches Baumanagement Braunschweig   
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Stellungnahme vom 04.10.2021 
Helmstedter Revier GmbH Stellungnahme vom 23.09.2021 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau  
und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel 

Stellungnahme vom 02.09.2021 

LGLN, Katasteramt Helmstedt Stellungnahme vom 30.08.2021 
Amt für Regionale Landesentwicklung Braunschweig   
LGLN RD Hameln – Hannover 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Stellungnahme vom 03.09.2021 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben   
NFA Wolfenbüttel Stellungnahme vom 07.09.2021 
Forstamt  Südniedersachsen   
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt   
Agentur für Arbeit Helmstedt   
Ev.-lt. Landeskirchenamt   
Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim   
Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Hannover Stellungnahme vom 13.09.2021 
Deutsche Bahn AG, DB-Immobilien Region Nord Stellungnahme vom 22.09.2021 
LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH Stellungnahme vom 10.09.2021 
Landwirtschaftskammer  Niedersachsen Bezirksstelle 
Braunschweig 

Stellungnahme vom 17.09.2021 

Niedersächsisches Landvolk Stellungnahme vom 29.09.2021 
Industrie- und Handelskammer Braunschweig Stellungnahme vom 06.09.2021 
Polizeiabschnitt Helmstedt   
Avacon Netz GmbH Stellungnahme vom 23.08.2021 
Purena GmbH Stellungnahme vom 23.09.2021 
Tennet TSO Stellungnahme vom 07.09.2021 
Feldmarks-Interessentschaft Helmstedt   
Landesverwaltungsamt Halle, Ref. Immissionsschutz, 
Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Stellungnahme vom 27.09.2021 

Ministerium für Landesentwicklung u. Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt, Ref. 24 

Stellungnahme vom 21.09.2021 

Ministerium für Infrastruktur und Digitales Stellungnahme vom 21.09.2021 
Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg Stellungnahme vom 23.09.2021 
Landkreis Börde Stellungnahme vom 22.09.2021 
Landesamt für Vermessung u. Geoinformation 
Sachsen-Anhalt 

  

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte, Außenstelle Wanzleben 

Stellungnahme vom 20.09.2021 

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt 

Stellungnahme vom 16.09.2021 

Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-
Anhalt 

Stellungnahme vom 24.09.2021 

Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt   
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 

  

Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Mitte Stellungnahme vom 14.09.2021 
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Industrie- u. Handelskammer Magdeburg   
Handwerkskammer Magdeburg   
50Hertz Transmission GmbH, Netzbetrieb Stellungnahme vom 21.09.2021 
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH Stellungnahme vom 31.08.2021 
TWM GmbH Stellungnahme vom 30.08.2021 
Lausitzer u. Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs- 
gesellschaft mbH, Betrieb Mitteldeutschland 

  

Unterhaltungsverband „Großer Graben“   
Trink- und Abwasserverband Börde Stellungnahme vom 20.09.2021 
Kommunalservice Landkreis Börde AöR   
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Stellungnahme vom 25.08.2021 
MDDSL   
GDMcom Stellungnahme vom 26.08.2021 
 
Nachbargemeinden 

  

Samtgemeinde Nord-Elm   
Stadt Schöningen   
Stadt Königslutter   
Verbandsgemeinde Flechtingen   
Verbandsgemeinde Obere Aller Stellungnahme vom 16.09.2021 
Stadt Oebisfelde – Weferlingen   
Gemeinde Harbke   
Stadt Helmstedt Stellungnahme vom 17.09.2021 
   
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat 
Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für 
nachhaltige Entwicklung 

Stellungnahme vom 07.09.2021 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Stellungnahme vom  07.09.2021 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat 
Abwasser 

Stellungnahme vom 08.09.2021 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat 
Wasser 

Stellungnahme vom 09.09.2021 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt 

Stellungnahme vom 29.09.2021 
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Abwägung:Die Hinweise und Detailbeschreibungen haben keine Auswirkungen auf die Festlegungen „Öffentliche Grünfläche“ des B-Planes. Sie werden jedoch im Rahmen des weiteren Planverfahrens beachtet. Die redaktionellen Änderungen unter dem Punkt Sonstiges werden in der Begründung entsprechend korrigiert.


